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Jahr für Jahr werden einigen unserer in Deutsch-
land lebenden Mädchen bestimmter afrikanischer 
und arabischer Herkunft 1 in Deutschland oder 
im übrigen Teil der EU von in der Regel Berufs-
beschneiderinnen im Auftrage der eigenen Eltern 
oder Großeltern der Mädchen die äußeren Geni-
talien abgeschnitten (stets strafbar nach §§ 223 ff. 
StGB). 2 Die rund dreißig deutschen Vereine und 
sonstigen Einrichtungen 3, welche versuchen, ei-
nen Beitrag zur Beendigung dieser Sitte zu leisten, 
können mangels hinreichenden Geldes nur die-
sem oder jenem Mädchen bzw. dieser oder jener 
Mutter helfen. Um einen flächendeckenden Erfolg 
zu erzielen, bedarf es eines Gesamtkonzepts samt 
entsprechender Finanzausstattung. Ist der Staat 
aufgrund einer verfassungsrechtlichen Schutz-
pflicht aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG verpflichtet, ein 
solches Konzept zu erarbeiten und umzusetzen? 
Was hat der Staat bisher geleistet?

I. Einleitung

Ein Beispiel verdeutlicht die Ausgangslage: Ein 
somalisches Ehepaar aus inzwischen Berlin hat 
erfolgreich Asyl gesucht. Beide Eheleute bekamen 
im Herbst 2009 eine gemeinsame Tochter. Sie wis-
sen, dass es in ihrem Clan Tradition ist, Töchter im 
Alter von fünf 4 Jahren genitalverstümmeln zu las-
sen. Im Frühjahr 2015 wird es soweit sein. Dann 
steht die Körperverletzung ihrer Tochter in Berlin, 
bei Bekannten in London oder bei den Großeltern 
in Baidoa an.

Kann die Tat verhindert werden? Nötig wäre 
eine Bewusstseins- und Verhaltensänderung na-
hezu aller Angehörigen der jeweiligen Volks-
gruppe. Die weibliche Genitalverstümmelung ist 
eine in der jeweiligen Community allgemein ak-
zeptierte Verhaltensweise. Mit der "Aufklärung" 
eines Einzelnen kommt man deshalb nicht weit. 
Der gruppeninterne soziale Druck, die Tradition 
nicht aufzugeben, ist gemeinhin zu groß. Gefragt 

ist eine qualifizierte sozialpädagogische Arbeit mit 
den Zugezogenen in Berlin, Bochum, Bamberg 
usw., also überall dort, wo die Angehörigen der je-
weiligen Volksgruppe wohnen. Mit einem Gesetz 
(etwa § 78b Abs. 1 Nr. 1 StGB n.F. 5 i.V.m. § 224 
Abs. 1 Nr. 2 StGB) ist es also nicht getan, die erste 
Staatsgewalt nicht in der Pflicht. Auch die Recht-
sprechung als Instanz zur Klärung von Einzelfäl-
len kann nicht der richtige Ansprechpartner sein. 
Handeln müsste vielmehr die Exekutive; mit ihrem 
Einsatz könnten sich die Integrationsprozesse be-
schleunigen lassen.

II. Staatliche Handlungspflicht

Der Staat in Gestalt der Exekutive ist zum Handeln 
verpflichtet, sofern es entweder eine einfachge-
setzliche Vorschrift gibt, nach der er zum Handeln 
verpflichtet ist, oder aber – hilfsweise und kumu-
lativ – eine verfassungsrechtliche Schutzpflicht 
und einen Bedarf an einer staatlichen Handlung. 
Die vorrangige Handlungspflicht gemäß einfach-
gesetzlicher Vorschriften resultiert aus dem Lega-
litätsprinzip aus Art. 20 Abs. 3 GG. Die nachran-
gige Handlungspflicht gemäß grundgesetzlicher 
Vorschriften resultiert aus Art. 1 Abs. 3 GG i.V.m. 
Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG.

1. Einfachgesetzliche Pflicht

Präventive Handlungspflichten im Familien- und 
Gesundheitsbereich auf der Bundesebene erge-
ben sich aus § 8a Abs. 3 S. 1, S. 2 SGB VIII, nach 
welchem das Jugendamt, sobald es von einer dro-
henden Genitalverstümmelung Kenntnis erlangt, 
das Familiengericht anzurufen und ggf. zusätzlich 
die bedrohten Mädchen in Obhut zu nehmen hat 
(vgl. § 42 SGB VIII). Diese Vorschriften greifen 
erst ab einer konkreten Gefahr und richten sich 
nicht an inneren Einstellungen der Eltern usw. aus. 
Letzteres gilt auch für die präventiven Handlungs-
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pflichten im Gesundheitsbereich auf Landesebene 
aus z.B. §§ 5 ff. RhPfKindSchuG – medizinische 
Früherkennungsuntersuchungen aller Kinder, von 
U1 bis J2. Hier werden medizinische Befunde fest-
gestellt, d.h. eventuell eine bereits vorgenommene 
Genitalverstümmelung. Den abstrakt bedrohten 
Mädchen (Beispiel: Frühjahr 2015) bringen diese 
Vorschriften womöglich nichts.

Eine Handlungspflicht im Aufenthaltsrecht (Bun-
desebene) besteht darin, dass der Staat dafür zu 
sorgen hat, dass die innerhalb der jeweils letzten 
zwei Jahre immigrierten Ausländer, am grundsätz-
lich obligatorischen Integrationskurs tatsächlich 
teilnehmen (§ 44a AufenthG). Darüber hinaus 
besteht keine Handlungspflicht dahingehend, dass 
"sozialpädagogische und migrationsspezifische" 
Beratungs- oder Verhaltensänderungsangebote 6 
erbracht werden.

2. Verfassungsrechtliche Pflicht

Die Grundrechte sind in erster Linie Abwehr-
rechte. Sie werden im Staat vorausgesetzt, müssen 
nicht erst noch vom Staat geschaffen werden. Der 
Einzelne hat gegenüber dem Staat den Rechts-
anspruch darauf, in Ruhe gelassen zu werden. 7 
Eine Ausnahme staatlichen Eingreifens wegen 
verfassungsrechtlicher Handlungs-/Schutzpflicht 
kann es nur für diejenigen Grundrechte geben, 
welche ausgerechnet einer staatlichen Handlung 
bedürfen, um erfahrbar werden zu können, wenn 
es im wirklichen Leben darauf ankommt (Hand-
lungsbedarf). 8 Dies trifft auf die Rechte auf Le-
ben und Gesundheit, auf Familie, auf Beruf und 
auf Eigentum zu. Beispiele solcher Lebens- und 
Rechtsnotsituationen sind a) das Grundrecht auf 
Leben im Mutterleib 9 oder im Geiselnahmefall 10 
sowie b) das Grundrecht auf körperliche Unver-
sehrtheit nahe eines Kernkraftwerks 11 oder eines 
Flughafens 12. Diese Beispielsfälle unterscheiden 
sich in Bezug auf die Gefährdungslage. Der Fötus 
hat keine Chance, sich vor der drohenden Gefahr 
in Sicherheit zu bringen, die Geisel eine nur mini-
male. Der Anwohner kann sich durch einen Weg-
zug vor der Verwirklichung der drohenden Gefahr 
schützen (Kernkraftwerk, Flughafen), doch trifft die 

Gefahr alle Anwohner gleichermaßen, und der 
Wegzug wäre kein sozialadäquates Verhalten. Die 
Anwohner haben also sozialadäquat keine oder 
nur eine minimale Chance, der Gefahrenverwirk-
lichung zu entgehen. Die verfassungsrechtliche 
Schutzpflicht setzt deshalb kraft Rechtsprechung 
eine Gefahrenlage voraus, aus welcher der Be-
drohte ohne eine staatliche Maßnahme keine oder 
eine minimale Chance hat, der drohenden Gefah-
renverwirklichung zu entkommen. Die staatliche 
Schutzmaßnahme X zu unternehmen, muss evi-
dent erforderlich sein und ist dies, wenn und weil 
die gegenwärtigen staatlichen Maßnahmen der 
Legislative und/oder Exekutive nicht ausreichen, 
um die Bedrohten zu schützen (Untermaß). 13

Zur Gefahrenlage bedrohter Mädchen: Die von 
Genitalverstümmelung Bedrohten haben, je nach 
Alter und geistigem Entwicklungsstand, keine 
oder eine nur minimale Chance, sich dem Ein-
griff durch die Familie/Beschneiderin zu entzie-
hen. Selbst dann, wenn das Kind in einem Alter 
wäre, in welchem es wegrennen könnte, würde 
es von den Erwachsenen an der Flucht gehindert 
werden. 14 Die Situation ist hier zudem viel aus-
wegloser als diejenige gleichaltriger Anwohner 
von Atomkraftwerken/Flughäfen. Während diese 
gemeinsam mit ihren Eltern wegziehen könnten, 
müsste ein von Genitalverstümmelung bedrohtes 
Mädchen seine Eltern verlassen (eine nicht wirk-
lich freie Entscheidung). Aber: Die Gefahrenlage 
besteht erst ab der ersten (wahrnehmbaren) Vor-
bereitungshandlung (objektiver statt subjektiver 
Gefahrenbegriff). In der Zeit vom (unbemerkten) 
Entschluss der Eltern usw., das Mädchen geni-
talverstümmeln zu lassen, bis zur Vorbereitungs-
handlung ist die Gefahr noch nicht hinreichend 
genug, weil noch Auswegmöglichkeiten wie ein 
Informationsgespräch ("Aufklärung") oder eine 
Bewusstseins- und Verhaltensänderung ("Bekämp-
fung") gegeben sind. Deshalb gilt: Der verfas-
sungsrechtliche "Notstand" ist im Beispielsfall 
(Frühjahr 2015) noch nicht eingetreten. Wer den 
Schutz der bedrohten Mädchen schon vor der et-
waigen Vorbereitungshandlung möchte, muss auf 
eine einfachgesetzliche Handlungspflicht setzen, 
eine solche von der Politik fordern.
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Exkurs zum Handlungsbedarf betreffend eines 
konkret bedrohten Mädchen: Der Staat muss dem 
Mädchen in dieser ausweglosen Lage helfen, 
Art. 1 Abs. 3 GG i.V.m. Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG. 
Andernfalls verwirklicht sich die Verletzung der 
Gesundheit. Aber: Der Staat in Gestalt des Ge-
setzgebers hat für derartige Fälle bereits Maßnah-
men getroffen, ergo seine verfassungsrechtliche 
Pflicht erfüllt – nämlich den § 8a SGB VIII, den 
§ 1666 BGB 15 und den § 1684 BGB 16 erlassen. 
Der Staat in Gestalt der Exekutive (Jugendamt) 
i.V.m. der Judikative (Familiengericht) kann be-
reits Maßnahmen gemäß einfachgesetzlichen 
Rechts ergreifen.

3. Ergebnis

Der Staat ist zwar verfassungsrechtlich verpflichtet, 
konkrete Gefahren für das Wohl der bedrohten 
Mädchen abzuwehren. Hierfür aber hat er bereits 
alles Erforderliche hinsichtlich der Gesetzgebung 
getan. Im Einzelfall müssen nun Exekutive und 
Judikative reagieren.

Dagegen braucht der Staat Maßnahmen zwecks 
Änderung des Bewusstseins und des Verhaltens 
von Immigranten speziell in Bezug auf die Sitte 
der weiblichen Genitalverstümmelung nicht zu 
starten. Ohne konkrete Gefahr besteht keine ver-
fassungsrechtliche Schutzpflicht des Staates.

Gleichwohl sind Maßnahmen, die die Beendi-
gung der Genitalverstümmelungen in Deutschland 
bezwecken, selbstverständlich wünschenswert. 
Gefordert sind hier Politiker, welche gestalten wol-
len (Politik statt Recht).

IV. Freiwilliges in der Vergangenheit

1. Erste Staatsgewalt

In der Zeit von 1997 bis 2008 hat der Deutsche 
Bundestag mehrmals darüber diskutiert, ob und 
was zum Schutze der bedrohten Mädchen unter-
nommen werden soll.

In der 13. 17 und 14. 18 Legislaturperiode gab es 
zum Ist-Zustand in Deutschland Große Anfragen 
an die Bundesregierung sowie Anträge dahin-

gehend, dass der Deutsche Bundestag die Bun-
desregierung auffordert, geeignete Maßnahmen 
zur weltweiten Bekämpfung 19 zu ergreifen. Die 
Anträge sind angenommen worden. In der 13. 20 
und 14. 21 Legislaturperiode gab es weiterhin An-
fragen und Anträge zum Thema frauenspezifische 
Fluchtgründe als Asylgrund, darunter die Flucht 
vor weiblicher Genitalverstümmelung. Während 
der 15. Legislaturperiode gab es keine Initiativen.

In der 16. Legislaturperiode gab es eine An-
frage 22, einen angenommen Aufforderungsantrag 23 
und eine Gesetzesänderung 24. Die Anfrage und 
die Gesetzesänderung betrafen das Strafrecht (n.F.: 
§ 78b Abs. 1 Nr. 1 StGB) und damit das Recht der 
Betroffenen. Der Aufforderungsantrag diente des 
weiteren dem Recht der Bedrohten. Die Bundesre-
gierung solle unter anderem
a) Fortbildungs- und Sensibilisierungskampagnen 

für relevante Berufsgruppen wie Polizisten, 
Justizpersonal, Lehrer, Erzieher, Sozialarbeiter 
anbieten, 25

b) bei der Vergabe von Forschungsaufträgen 
Schwerpunkte setzen: 1. (…), 2. untersuchen, 
wie Aufklärung und Präventionsarbeit gestal-
tet sein müssen, um Betroffene, Bedrohte und 
die Familien zu erreichen, und welche un-
terschiedlichen Präventions- und Sensibilisie-
rungsansätze zur zielgruppengerichteten Arbeit 
notwendig sind, 3. herausfinden, welche Fak-
toren ausschlaggebend sind, um eine Änderung 
von Einstellungen und Verhaltensweisen zu 
bewirken, 4. (…), 5. Best Practices, die in den 
Herkunftsländern und den europäischen Migra-
tionsländern durchgeführt werden, evaluieren, 
um zu klären, ob und inwieweit bewährte Me-
thoden aus anderen Ländern auf Deutschland 
übertragen werden können, 26

c) eine interministerielle Bund-Länder-NRO-Ar-
beitsgruppe unter der federführenden Koordi-
nation des BMZ einrichten, und zwar mit der 
Aufgabe: 1. die bundesweite zielgruppensen-
sible Aufklärung voranzubringen, 2. die Ver-
netzung und einen konstanten interdisziplinä-
ren Informationsaustausch der Akteure in allen 
relevanten Berufsgruppen und Organisationen 
sicherzustellen, 3. fachliche Unterstützung für 
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Projekte auf Landes- und auf Bundesebene zu 
leisten. 27

Die Exekutive des Bundes soll also zugunsten 
der bedrohten Mädchen Forschungsprojekte aus-
schreiben und finanzieren sowie über die Bund-
Länder-NRO-Arbeitsgruppe die beschlossenen 
Projekte des Bundes und der Länder fachlich un-
terstützen.

Auf Landesebene gibt es inzwischen die Gesetze 
über ärztliche Früherkennungsuntersuchungen 
(s.o.). Diese nützen den (abstrakt oder gar schon 
konkret) Bedrohten nicht wirklich. Früherken-
nungsuntersuchungen dienen hauptsächlich der 
medizinischen Bildung der Erziehungsberechtig-
ten. Die Verpflichtung, das eigene Kind zur Früh-
erkennungsuntersuchung zu bringen, dient viel-
leicht noch dem Schutz parabel verletzter Kinder 
vor weiteren Verletzungen bzw. der Abschreckung 
vor Kindesmisshandlungen. Noch nicht verletzte 
Mädchen dagegen fallen, weil noch nichts gesche-
hen ist, aus der Beobachtung.

2. Zweite Staatsgewalt

Die zweite Staatsgewalt der Bundesebene trifft 
Einzelfallentscheidungen im Familienrecht (Ju-
gendämter) und im Asyl- und Aufenthaltsrecht 
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge). Maß-
nahmen mit flächendeckender Wirkung zugunsten 
Bedrohter blieben bisher aus.

Inzwischen gibt es die erwähnte und am 
29.4.2009 eingerichtete "Bund-Länder-NRO-Ar-
beitsgruppe zur wirksamen Bekämpfung der weib-
lichen Genitalverstümmelung in Deutschland" 
unter Federführung des BMZ. 28 Die Arbeitsgruppe 
trifft sich voraussichtlich zwei Jahre lang halbjähr-
lich für jeweils drei Stunden. Sie dürfte versuchen, 
berufs- und zielgruppengerichtete Aufklärung zu-
mindest in Gang zu setzen usw. (s.o.). Das spä-
tere Ergebnis könnte den Ergebnissen der Bund-
Länder-Arbeitsgruppen "Häusliche Gewalt" und 
"Frauenhandel" des BMFSFJ ähneln. Die Behörden 
hatten dort unter Einbeziehung einiger Nichtre-
gierungsorganisationen einen "Aktionsplan II der 
Bundesregierung zur Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen" erarbeitet. 29 Unterschieden werden 

dort zehn Maßnahmenbereiche: 1. Prävention, 
2. Rechtsetzung durch den Bund, 3. Hilfesystem 
zur Unterstützung und Beratung gewaltbetroffe-
ner Frauen, 4. bundesweite Vernetzung im Hil-
fesystem, 5. Kooperationen zwischen staatlichen 
Institutionen und nichtstaatlichen Hilfsangeboten, 
6. Arbeit mit Tätern, 7. Qualifizierung und Sen-
sibilisierung, 8. Forschung, 9. europäische und 
sonstige internationale Zusammenarbeit, 10. Un-
terstützungsmaßnahmen für Frauen im Ausland. 
Im Bereich der Prävention lautet die Definition 
von Prävention "Verhinderung der Entstehung 
von Gewalt". 30 Die Präventionsmaßnahmen, die 
ergriffen werden sollen, sind "Maßnahmen für die 
Zielgruppe (…), um den Kreislauf von Gewalt zu 
durchbrechen". 31 Erforderlich seien "Angebote 
zum Erlernen gewaltfreier Konfliktlösungsstrate-
gien". 32 Um herauszufinden, welche Angebote 
hierzu geeignet sind, würden eine Unterarbeits-
gruppe gebildet sowie sodann viele örtlich und 
sachlich/thematisch begrenzte Einzelmaßnahmen/
Projekte entwickelt, finanziert, wissenschaftlich 
begleitet werden. 33 Hervorzuheben ist, dass Maß-
nahmen zum "Erlernen gewaltfreier Konfliktlö-
sungsstrategien" genannt werden sowie ein "El-
terntraining zur Prävention von Partnergewalt", ein 
"transkulturelles und interreligiöses Lernhaus der 
Frauen" und Frauenkurse mit dem Konzept der Be-
handlung unter anderem der Fragen der Ehr- und 
Moralvorstellungen. 34 Andererseits ist häufig von 
Publikationen, gesundheitlicher Aufklärung, On-
line-Beratungsangeboten und Präventionskampag-
nen die Rede. Doch Familienmitglieder bedrohter 
Mädchen suchen passive Angebote wie Ausstel-
lungen, Podiumsdiskussionen und Beratungsstel-
len gemeinhin nicht auf, insbesondere nicht die 
komplette Community.

Die zweite Staatsgewalt auf Landesebene hat 
in Bezug auf Bewusstseins- und Verhaltensände-
rungen der Immigranten betreffend die weibliche 
Genitalverstümmelung noch nichts unternommen. 
In Nordrhein-Westfalen wird über das Thema im-
merhin schon gesprochen; das Ministerium für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales unterstützt seit 2007 
einen privat initiierten "Runden Tisch NRW gegen 
Beschneidung von Mädchen". 35
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3. Dritte Staatsgewalt

Die Rechtsprechung kann einen spürbaren Beitrag 
zur Beendigung der Genitalverstümmelungen in 
Deutschland nicht leisten; sie entscheidet system-
bedingt bloß in Einzelfällen.

4. Ergebnis und Ausblick

Der Staat hat auf Aufforderung des Deutschen 
Bundestags die interministerielle Bund-Länder-
NRO-Arbeitsgruppe gegründet. Diese soll Projekte 
des Bundes und/oder der Länder fachlich unter-
stützen. 36 Begonnen worden ist damit noch nicht. 
Ziel solcher Projekte ist die Bewusstseins- und 
Verhaltensänderung der Immigranten (Welche 
Faktoren sind ausschlaggebend, um eine Änderung 
von Einstellungen und Verhaltensweisen zu bewir-
ken? 37). Gegner derartiger Ziele können mit der 
fehlenden staatlichen Schutzpflicht argumentieren. 
Doch wieviele Genitalien werden in Deutschland 
andernfalls noch im Jahre 2015 und darüber hin-
aus abgeschnitten werden? Taten sind gefragt!
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